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SERVICE 

BAIERSBRONN TOURISTIK 
KOSTENLOSE RESERVIERUNGS-TELEFONNUMMER: 0800 8414000

TOURISMUS ZWECKVERBAND "IM TAL DER MURG"
INFO-TELEFONNUMMER: 07225 98131-21 ODER -22

Baiersbronn Touristik . Rosenplatz 3
DE-72270 Baiersbronn
Tel. +49 7442 8414-0 . Fax +49 7442 8414-48
info@baiersbronn.de . www.baiersbronn.de

Tourismus Zweckverband  „Im Tal der Murg“
An der B462 . DE-76571 Gaggenau
Tel. +49 7225 98131-21 oder -22
info@murgtal.org . www.murgtal.org

  Wir freuen uns, Sie bald persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen – egal 
ob es um Unterkünfte, Gastronomie, Sport oder ums Wandern geht. Wir kümmern uns um alles, was Ihnen auf dem 
Herzen liegt. Denn wir wollen, dass Sie sich rundum wohlfühlen in Baiersbronn und im Murgtal!

 We look forward to welcoming you here soon. Don’t hesitate to ask us anything – whether it is about accom-
modation, gastronomy, sports or hiking. We will take care of whatever you have on your mind, because we want you 
to feel completely at ease while you are in Baiersbronn and the Murg Valley!

  Nous serions heureux de vous recevoir très bientôt. C’est avec plaisir que nous répondons à toutes vos questions 
– que ce soit au sujet de votre hébergement, de la gastronomie, des activités sportives ou des randonnées. Nous nous 
occupons de tout ce qui peut vous préoccuper, nous aimerions que vous vous sentiez bien à Baiersbronn et dans la 
vallée de la Murg.

Hintere Reihe von links: Christine Spissinger, Bianca Pfl üger, 
Gabriele Gaiser, Karin Bosch, Rosa Schillinger, Andrea Braun, 
Lea-Marie Weigold, Annette Pojtinger, Margit Braun, Angelika Haist
Mittlere Reihe: Anja Rothfuß, Stefanie Müller, Patrick Schreib, 
Brigitte Tabbert, Melanie Waldvogel, Hannes Gaiser, Petra Weigold, Regina Wörner, Moritz Stockburger . Vordere Reihe sitzend: Laura Klumpp, Richard 
Sturtzel, Klaus Faißt, Nathalie Farkas, Janine Koch, Daniela Müller. Nicht auf dem Bild: Gabriele Mießler, Petra Fink

von links: Patrick Schreib, Thomas Hudeczek, Hildegard Knoop, 
Kornelia Reiher, Julia Riedinger, Andrea Fels 
nicht auf dem Bild: Melanie Mussler (Gernsbach), Heidrun Adam 
(Loffenau), Yvonne Krieg (Weisenbach)

GASTAUFNAHMEBEDINGUNGEN

1. Stellung von BT und Murgtal
1.1. Für alle Vertragsabschlüsse gilt bei Vertragsschluss 
a) BT und Murgtal sind Betreiber der jeweiligen Internetauftritte bzw. Herausgeber entsprechender Gastgeberverzeichnisse, 
Kataloge, Flyer oder sonstiger Printmedien und Onlineauftritte, soweit sie dort als Herausgeber/Betreiber ausdrücklich bezeich-
net sind.
b) Soweit BT und Murgtal Leistungen der Gastgeber (Unterkunft, Verpfl egung und eigene Nebenleistungen des Gastgebers) 
vermitteln, die keinen erheblichen Anteil am Gesamtwert der Leistungen des Gastgebers ausmachen und weder ein wesentliches 
Merkmal der Leistungszusammenstellung des Gastgebers oder der BT und Murgtal selbst darstellen noch als solches beworben 
werden, haben BT und Murgtal lediglich die Stellung eines Vermittlers.
c) BT und Murgtal haben als Vermittler die Stellung eines Anbieters verbundener Reiseleistungen, soweit nach den gesetzlichen 
Vorschriften des § 651w BGB die Voraussetzungen für ein Angebot verbundener Reiseleistungen der BT und Murgtal vorliegen.
d) Unbeschadet der Verpfl ichtungen von BT und Murgtal als Anbieter verbundener Reiseleistungen (insbesondere Übergabe des 
gesetzlich vorgesehenen Formblatts und Durchführung der Kundengeldabsicherung im Falle einer Inkassotätigkeit der BT und 
Murgtal) und der rechtlichen Folgen bei Nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpfl ichtungen sind BT und Murgtal im Falle des 
Vorliegens der Voraussetzungen nach b) oder c) weder Reiseveranstalter noch Vertragspartner des im Buchungsfalle zu Stande 
kommenden Gastaufnahmevertrages. Sie haften daher nicht für die Angaben des Gastgebers zu Preisen und Leistungen, für 
die Leistungserbringung selbst sowie für Leistungsmängel. 
1.2. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten, soweit wirksam vereinbart, für Gastaufnahmeverträge, bei denen Buchungs-
grundlagen das von der BT und Murgtal herausgegebene Gastgeberverzeichnis, Kataloge oder Unterkunftsangebote in Inter-
netauftritten sind. 
1.3. Den Gastgebern bleibt es vorbehalten, mit dem Gast andere als die vorliegenden Gastaufnahmebedingungen zu vereinba-
ren oder ergänzende oder abweichende Vereinbarungen zu den vorliegenden Gastaufnahmebedingungen zu treffen.

2. Vertragsschluss
2.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des Gastgebers und der Buchung des Gastes sind die Beschreibung der Unterkunft und die ergän-
zenden Informationen in der Buchungsgrundlage (z.B. Ortsbeschreibungen, Klassifi zierungserläuterungen) soweit diese dem 
Gast bei der Buchung vorliegen.
b) Die BT weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Gastaufnahmeverträgen 
(Verträge über Unterkünfte mit und ohne Zusatzleistungen), auch wenn diese im Wege des Fernabsatzes (telefonisch, online, 
per Fax, per E-Mail oder über das Internet) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht des Gastes besteht sondern die auf den 
Gastaufnahmevertrag anwendbaren gesetzlichen Regelungen des Mietvertragsrechts (insbesondere § 537 BGB) gelten (Siehe 
hierzu auch Ziff. 5 dieser Gastaufnahmebedingungen).
c) Unverbindliche Reservierungen für den Gast sind nur bei entsprechender ausdrücklicher Vereinbarung mit dem Gastgeber 
möglich.
2.2. Aus der Buchungsgrundlage bzw. den Angaben des Gastgebers ergibt sich, welche Buchungsmöglichkeiten angeboten 
werden. 
2.3. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des Gastaufnahmevertrages verbindlich an. 
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahmeerklärung (Buchungsbestätigung) beim Gast zustande. Sie bedarf keiner 
bestimmten Form, mit der Folge, dass auch mündlich und telefonisch erfolgte Buchungen für den Gast und den Gastgeber 
rechtsverbindlich sind. Der Gast erhält jedoch bei mündlichen oder telefonischen Buchungen eine schriftliche Ausfertigung der 
Buchungsbestätigung übermittelt. Die Rechtsverbindlichkeit der mündlich oder telefonisch erfolgten Buchung ist jedoch nicht 
davon abhängig, dass dem Gast diese schriftliche Ausfertigung der Buchungsbestätigung tatsächlich zugeht. 
c) Auskünfte des Gastgebers über freie Unterkünfte, Preise und Leistungen stellen kein verbindliches Angebot des Gastgebers 
auf Abschluss eines Gastaufnahmevertrages dar. Unterbreitet der Gastgeber jedoch auf Wunsch des Gastes ein vom Gastgeber 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnetes Angebot mit konkreten Leistungen und Preisen, so liegt darin, abweichend von der 
vorstehenden Regelung, ein verbindliches Vertragsangebot des Gastgebers an den Gast, bzw. den Auftraggeber. In diesem Fall 
kommt der Vertrag, ohne dass es einer entsprechenden Rückbestätigung durch den Gastgeber bedarf, zu Stande, wenn der Gast, 
bzw. der Auftraggeber dieses Angebot innerhalb der im Angebot genannten Frist ohne Einschränkungen, Änderungen oder 
Erweiterungen durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung, Restzahlung oder Inanspruchnahme der Unterkunft annimmt. Dem 
Gast wird der Eingang seiner Annahmeerklärung im Regelfall durch den Gastgeber bestätigt. Der Gastaufnahmevertrag ist 
jedoch bereits mit Eingang der Annahmeerklärung des Gastes beim Gastgeber verbindlich, auch wenn dem Gast die Eingangs-
bestätigung zu seiner Annahmeerklärung nicht zugeht.
2.4. Bei Buchungen, die im Internet erfolgen, gilt für den Vertragsabschluss:
a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfl äche) „zahlungspfl ichtig buchen“ bietet der Gast dem Gastgeber den Abschluss des 
Gastaufnahmevertrages verbindlich an. Dem Gast wird der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt.
b) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons „zahlungspfl ichtig buchen" begründet keinen Anspruch 
des Gastes auf das Zustandekommen eines Gastaufnahmevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. Der Gastgeber ist 
vielmehr frei in seiner Entscheidung, das Vertragsangebot des Gastes anzunehmen oder nicht.
c) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung beim Gast zu Stande.
d) BT und Murgtal weisen im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass sie nicht an einer frei-
willigen Verbraucherstreitbeilegung teilnehmen. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Gastaufnah-
mebedingungen für BT und Murgtal verpfl ichtend würde, informieren sie die Verbraucher hierüber in geeigneter Form. Für alle 
Verträge, die im elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, wird auf die europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ hingewiesen.

3. Preise und Leistungen
3.1. Die in der Buchungsgrundlage (Gastgeberverzeichnis, Katalog, Internetauftritt) angegebenen Preise sind Endpreise und 
schließen die gesetzliche Mehrwertsteuer und alle Nebenkosten ein. Die Preise gelten, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist, bei Buchung eines Zimmers pro Person, bei Ferienwohnungen/Appartements pro Wohneinheit. Gesondert an-
fallen und ausgewiesen sein können Kurtaxe oder Entgelte für verbrauchsabhängig abgerechnete Leistungen (z.B. Strom, Gas, 
Wasser, Kaminholz) und für Wahl- und Zusatzleistungen.
3.2. Die vom Gastgeber geschuldeten Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Ver-
bindung mit dem gültigen Prospekt, bzw. der Beschreibung der Unterkunft sowie aus etwa ergänzend mit dem Gast/Auftrag-
geber ausdrücklich getroffenen Vereinbarungen. Auskünfte und Zusicherungen vom Gastgeber nicht mit Bewerbung oder 
Vertrieb seiner Unterkünfte beauftragter Dritter sowie Beschreibungen seiner Unterkunft, die nicht vom Gastgeber herausge-
geben werden, sind für die Leistungspfl icht des Gastgebers nicht maßgeblich. 

4. Zahlung
4.1. Nach Vertragsschluss (Zugang der Buchungsbestätigung beim Gast, beziehungsweise Eingang der Annahmeerklärung des 
Gastes beim Gastgeber bei zuvor unterbreiteten Angebot) kann der Gastgeber in der Buchungsbestätigung bzw. einer Anzah-
lungsrechnung eine Anzahlung von bis zu 20 % des Gesamtpreises einschließlich aller Nebenleistungen fällig stellen, soweit im 
Einzelfall keine anderweitige Vereinbarung zur Höhe oder zur Fälligkeit einer Anzahlung getroffen wurde.
4.2. Die Restzahlung ist zum Aufenthaltsende an den Gastgeber zu entrichten, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.
4.3. Bei Buchungen, die kürzer als sieben Werktage vor Belegungsbeginn erfolgen, ist die Anzahlung an den Beherbergungsbe-
trieb bei der Ankunft, die Restzahlung beim Aufenthaltsende zu entrichten.
4.4. Zahlungen in Fremdwährungen und mit Verrechnungsscheck sind nicht möglich. Kreditkartenzahlungen sind nur möglich, 
wenn dies vereinbart oder vom Gastgeber allgemein durch Aushang angeboten wird. Zahlungen am Aufenthaltsende sind nicht 
durch Überweisung möglich.
4.5. Leistet der Gast vereinbarte Anzahlung oder Vorauszahlungen nicht, ohne dass ihm ein vertragliches oder gesetzliches Zu-
rückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht zusteht und ist der Gastgeber zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und 
in der Lage, so kann der Gastgeber nach Mahnung mit angemessener Fristsetzung vom Gastaufnahmevertrag zurücktreten 
und den Gast mit Rücktrittskosten entsprechend Ziff. 5. dieser Gastaufnahmebedingungen belasten.

5. Rücktritt und Nichtanreise
5.1. Im Falle des Rücktritts oder der Nichtanreise bleibt der Anspruch des Gastgebers auf Bezahlung des vereinbarten Aufent-
haltspreises einschließlich des Verpfl egungsanteils und der Entgelte für Zusatzleistungen, bestehen. 
5.2. Der Gastgeber hat sich im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs, und unter Berücksichtigung des besonderen 
Charakters der Unterkunft (z. B. Nichtraucherzimmer, Familienzimmer) um eine anderweitige Verwendung der Unterkunft 
zu bemühen.
5.3. Der Gastgeber hat sich Einkünfte aus einer anderweitigen Belegung und, soweit diese nicht möglich sind, ersparte Auf-
wendungen anrechnen zu lassen. 
5.4. Nach den von der Rechtsprechung anerkannten Prozentsätzen für die Bemessung ersparter Aufwendungen, hat der Gast, 
bzw. der Auftraggeber an den Gastgeber die folgende Beträgen zu bezahlen, jeweils bezogen auf den gesamten Preis der 
Unterkunftsleistungen (einschließlich aller Nebenkosten, jedoch ohne Kurtaxe): 

•Bei Ferienwohnungen/Unterkünften ohne Verpfl egung 90% 
•Bei Übernachtung/Frühstück   80%
•Bei Halbpension   70%
•Bei Vollpension    60%

5.5. Dem Gast/dem Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, dem Gastgeber nachzuweisen, dass seine ersparten 
Aufwendungen wesentlich höher sind, als die vorstehend berücksichtigten Abzüge, bzw. dass eine anderweitige Verwendung 
der Unterkunftsleistungen stattgefunden hat. Im Falle eines solchen Nachweises sind der Gast, bzw. der Auftraggeber nur 
verpfl ichtet, den entsprechend geringeren Betrag zu bezahlen.
5.6. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung wird dringend empfohlen. 

6. An- und Abreise
6.1. Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens bis 18:00 Uhr zu erfol-
gen.
6.2. Für spätere Anreisen gilt:
a) Der Gast ist verpfl ichtet dem Gastgeber spätestens bis 18:00 Uhr oder zum vereinbarten Anreisezeitpunkt Mitteilung zu 
machen, falls er verspätet anreist oder die gebuchte Unterkunft bei mehrtägigen Aufenthalten erst an einem Folgetag bezie-
hen will. 
b) Erfolgt eine fristgerechte Mitteilung nicht, ist der Gastgeber berechtigt, die Unterkunft anderweitig zu belegen. Für die Zeit 
der Nichtbelegung gelten die Bestimmungen über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in diesem Gastaufnahme-
bedingungen entsprechend. 
c) Für Belegungszeiten, in denen der Gast aufgrund verspäteter Anreise die Unterkunft nicht in Anspruch nimmt, gelten die 
Bestimmungen über den Rücktritt bzw. die Nichtanreise des Gastes in diesen Gastaufnahmebedingungen entsprechend. Der 
Gast hat für solche Belegungszeiten keine Zahlungen an den Gastgeber zu leisten, wenn der Gastgeber vertraglich oder ge-
setzlich für die Gründe der späteren Ankunft bzw. der Nichtbelegung einzustehen hat. 
6.3. Die Freimachung der Unterkunft des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne besondere Vereinbarung spätestens 
bis 12:00 Uhr des Abreisetages zu erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Räumung der Unterkunft kann der Gastgeber eine entspre-
chende Mehrvergütung verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt dem Gastgeber vorbehalten. 
Ein Anspruch der Nutzungen der Einrichtungen des Unterkunftsbetriebs des Gastgebers nach 12:00 Uhr des Abreisetages 
besteht nur im Falle eines diesbezüglichen allgemeinen Hinweis des Gastgebers oder einer mit dieser im Einzelfall getroffenen 
Vereinbarung. 

7. Pfl ichten des Gastes; Kündigung durch den Gast; Kündigung durch den Gastgeber; Mitnahme von Tieren
7.1. Der Gast ist verpfl ichtet, auftretende Mängel und Störungen unverzüglich dem Gastgeber anzuzeigen und Abhilfe zu 
verlangen. Eine Mängelanzeige, die nur gegenüber BT oder Murgtal erfolgt, ist nicht ausreichend. Unterbleibt die Mängelan-
zeige schuldhaft, können Ansprüche des Gastes ganz oder teilweise entfallen.
7.2. Der Gast kann den Vertrag bei erheblichen Mängeln oder Störungen kündigen. Er hat zuvor dem Gastgeber im Rahmen 
der Mängelanzeige eine angemessene Frist zu Abhilfe zu setzen, es sei denn, dass die Abhilfe unmöglich ist, vom Gastgeber 
verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes, dem Gastgeber erkennbares Interesse des Gastes sachlich 
gerechtfertigt oder aus solchen Gründen die Fortsetzung des Aufenthalts unzumutbar ist.
7.3. Eine Mitnahme und Unterbringung von Haustieren in der Unterkunft ist nur im Falle einer ausdrücklichen diesbezüglichen 
Vereinbarung zulässig, wenn der Gastgeber in der Ausschreibung diese Möglichkeit vorsieht. Der Gast ist im Rahmen solcher 
Vereinbarungen zu wahrheitsgemäßen Angaben über Art und Größe verpfl ichtet. Verstöße hiergegen können den Gastgeber 
zu außerordentlichen Kündigung des Gastaufnahmevertrag berechtigen.
7.4. Der Gastgeber kann den Gastaufnahmevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Gast ungeachtet einer 
Abmahnung des Gastgebers den Betrieb des Gastgebers, bzw. die Durchführung des Aufenthalts oder andere Gäste nachhal-
tig stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Kündigt der Gastgeber, so gelten für den Zahlungsanspruch des Gastgebers die Bestimmungen über den Rücktritt und die 
Nichtanreise des Gastes entsprechend.

8. Haftungsbeschränkung
8.1. Die Haftung des Gastgebers aus dem Gastaufnahmevertrag nach § 536a BGB für Schäden, die nicht aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren, ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pfl ichtverletzung des Gastgebers oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Gastgebers be-
ruhen. 
8.2. Die Gastwirtshaftung des Gastgebers für eingebrachte Sachen gemäß §§ 701 ff. BGB bleibt durch diese Regelung unberührt.
8.3. Der Gastgeber haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die während des Aufenthalts für 
den Gast/Auftraggeber erkennbar als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen usw.). Entsprechendes gilt für Fremdleistungen, die bereits zusammen mit der Buchung der Unterkunft vermit-
telt werden, soweit diese in der Ausschreibung, bzw. der Buchungsbestätigung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeich-
net sind.

9. Rechtswahl und Gerichtsstand
9.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Gast, bzw. dem Auftraggeber und dem Gastgeber, bzw. der BT und Murgtal 
fi ndet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Entsprechendes gilt für das sonstige Rechtsverhältnis.
9.2. Der Gast, bzw. der Auftraggeber, können den Gastgeber bzw. BT und Murgtal nur an deren Sitz verklagen.
9.3. Für Klagen des Gastgebers bzw. der BT und Murgtal gegen den Gast, bzw. den Auftraggeber ist der Wohnsitz des Gastes 
maßgebend. Für Klagen gegen Gäste, bzw. Auftraggeber, die Kaufl eute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohn-/Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz des Gastgebers vereinbart.
9.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, wenn und insoweit auf den Vertrag anwendbare, nicht abdingbare Be-
stimmungen der Europäischen Union oder andere internationale Bestimmungen anwendbar sind. 
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Baiersbronn Touristik
Rosenplatz 3   vertreten durch
72270 Baiersbronn im Schwarzwald Jochen Veit, Kaufmännischer Leiter
Telefon +49 7442 8414-0  Patrick Schreib, Tourismusdirektor
Telefax +49 7442 8414-48   
info@baiersbronn.de  Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRA 431177

Tourismus Zweckverband „Im Tal der Murg“ Vertretungsberechtigter Vorstand:
An der B462     Christof Florus
76571 Gaggenau 
Telefon +49 7225 98131-21 oder -22
info@murgtal.org

Sehr geehrte Gäste, die Baiersbronn Touristik – nachstehend „BT“ abgekürzt – und der Tourismus Zweckverband „Im Tal der Murg“ – nachstehend „Murgtal“ abgekürzt – veröffentlichen im 
Gastgeberverzeichnis und über die Internetauftritte www.baiersbronn.de und www.murgtal.org Unterkunftsangebote ihrer gewerblichen Beherbergungsbetriebe und Privatvermieter (Hotels, Gasthäuser, 
Pensionen, Privatzimmer und Ferienwohnungen), nachstehend einheitlich „Gastgeber“ genannt, entsprechend dem aktuellen Angebot. Die nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen werden, 
soweit wirksam vereinbart, Inhalt des im Buchungsfall zwischen dem Gast und dem Gastgeber zu Stande kommenden Gastaufnahmevertrags und regeln ergänzend zu den gesetzlichen Vorschriften 
das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als Gast und dem Gastgeber. Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher sorgfältig durch. Gastgeber und Gast können Vereinbarungen treffen, die von diesen 
Gastaufnahmebedingungen abweichen, diese ergänzen oder abändern.


